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Monatsgespräch vom 31.01.2008 - Kernaussagen der Schulamtsleitung 





Verfahren für eventuelle Herversetzungen ins Staatliche Schulamt Brandenburg


Der Leiter des staatlichen Schulamtes Herr Rosenau verwies auf die zwischen dem MBJS und dem HPR geschlossene Dienstvereinbarung zur Versetzung von Lehrkräften. Eine Aussage über den Bedarf im Schulamtsbereich ist erst Mitte Februar möglich. Eventuelle Herversetzungen von Amtes wegen werden in den Zeitplan des Schulamtes eingetaktet. 


Wann wird die Möglichkeit der Beförderung von Lehrkräften an Förderschulen (Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12) genutzt? 


Herr Rosenau informiert, dass die Personal- und Verwaltungsleiter am 01.02.2008 dazu beim MBJS tagen. Es soll besprochen werden, wie die  Beförderungsmöglichkeiten stellenmäßig unterlegt werden können. Bisher sind diese Stellen im Haushalt nicht vorgesehen. Da es sich um Beförderungen handelt, besteht kein Anspruch.


Dienstvereinbarung zur Planung des Schuljahres 2008/2009


Der Amtsleiter und der PR sind daran interessiert, dass eine Vereinbarung abgeschlossen wird. Detailfragen werden in weiteren Gesprächen geklärt. Voraussetzung: Zustimmung durch das MBJS.


Konzept verlässliche Schule


Herr Rosenau erläutert, dass das MBJS das benannte Konzept für den Landtag geschrieben hat, es jedoch keine Relevanz für die Schule hat. Es ist keine Dienstanweisung, es gibt keinen Zeitplan und keine Erwartungshaltung gegenüber den Schulen. 


Einstellungskorridor


Das Schulamt wird den Einstellungskorridor komplett nutzen. Entfristungen sollen im zweiten Halbjahr vorgenommen werden. Die im Rahmen des Einstellungskorridors möglichen unbefristeten Einstellungen werden alle Schulformen betreffen.   


Vorteilsnahme im Amt – VV „Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Beschäftigte des Landes Brandenburg“


Das Schulamt muss alle zwei Jahre auf die Existenz der entsprechenden Verwaltungsvorschrift hinweisen. In den nächsten Schulleiterdienstberatungen werden die Schulleiter inhaltlich geschult und Fragen diesbezüglich erörtert.


	


    











